
§ 6
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf An-
trag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung 
aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter 
Angabe der Gründe schriftlich beim Verband einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Wider-
rufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benut-
zung berechtigt oder verpflichtet, kann der Verband durch Vereinbarung 
ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags-, Gebühren- und Kostensatzung entsprechend. 
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt 
werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird vom Grundstückseigentümer herge-
stellt, verbessert, erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und 
beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. Bei einer 
Druckentwässerung erfolgt die unmittelbare Verbindung des Grundstücks-
anschlusses mit dem öffentlichen Kanal durch den Verband. Hierzu stellt 
der Verband die Leitung vom Kanal bis einschließlich Absperrschieber her  
(vgl. § 3 Nr. 5 Spiegelstrich 2). Ebenso ist der Verband für die Verbesserung, 
Erneuerung, Änderung und Unterhaltung sowie Stilllegung und Beseiti-
gung des Teilstücks nach Satz 3 zuständig. 

(2) Der Verband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grund-
stücksanschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschlie-
ßen ist. Begründete Wünsche des Grundstückseigentümers werden dabei 
nach Möglichkeit berücksichtigt.

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die Verle-
gung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, 
Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, 
ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnah-
men für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück an-
fallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksent-
wässerungsanlage zu versehen. Wird das Schmutzwasser über die Entwäs-
serungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, 
ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungs-
anlage auszustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungs-
anlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, 
zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reini-
gungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 
ist darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht 
zu errichten. Der Verband kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich 
zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwäs-
serung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der 
Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht 
durchgeführt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, so kann der Verband 
vom Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage 
zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage 
eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausfüh-
rung des Kanalsystems für den Verband nicht möglich oder nicht wirt-
schaftlich ist.

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung 
hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur 
durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. Der Verband 
kann den Nachweis der fachlichen Eignung verlangen.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert 
wird, sind dem Verband folgende Unterlagen in 4-facher Fertigung einzu-
reichen:

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1000,

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf 
der Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungs-
anlage ersichtlich sind,

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsge-
genstände im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen 
insbesondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kel-
lersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste 
Grundwasseroberfläche zu ersehen sind,

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Be-
schaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner 
Angaben über

-  Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, 
wenn deren Abwasser miterfasst werden soll, 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,
- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
-  Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Ab-

wassers, 
-  die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers 

(Kühlung, Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemes-
sungsnachweisen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftli-
chen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne 
der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen.

Die Pläne müssen den beim Verband aufliegenden Planmustern entspre-
chen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem Plan-
fertiger zu unterschreiben. Der Verband kann erforderlichenfalls weitere 
Unterlagen anfordern.

(2) Der Verband prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage 
den Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, so erteilt 
der Verband schriftlich die Zustimmung und gibt eine Fertigung der ein-
gereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn der Verband nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Zugang der vollständigen Planunterlagen seine Zustimmung schriftlich 
verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den 
Bestimmungen dieser Satzung, setzt der Verband dem Grundstückseigen-
tümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung 
und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen beim Verband; Satz 
3 gilt entsprechend.

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsan-
lage darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt 
worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Verband Ausnahmen 
zulassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Verband den Beginn des Herstel-
lens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder 
des Beseitigens spätestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und 
gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug 
mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn innerhalb von 
24 Stunden schriftlich anzuzeigen.

(2) Der Verband ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grund-
stückseigentümer hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und 
Werkstoffe bereitzustellen.

(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage 
vor Verdeckung der Leitungen auf satzungsgemäße Errichtung und vor 
ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht an der Bau-
ausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das 
Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit der Ver-
band die Prüfungen selbst vornimmt; er hat dies vorher anzukündigen. 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die Leitungen vor Durchführung 
der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung des Verbandes freizulegen.

(4) Soweit der Verband die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der 
Grundstückseigentümer dem Verband die Bestätigungen nach Abs. 3 vor 
Verdeckung der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Grundstücks-
entwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Der Verband kann die 
Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksent-
wässerungsanlage innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen 
oder unverzüglich nach Prüfung durch den Verband schriftlich untersagen. 
In diesem Fall setzt der Verband dem Grundstückseigentümer unter An-
gabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene Nachfrist für die 
Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entsprechend.

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich ge-
eigneten Unternehmers oder die Prüfung durch den Verband befreien den 
Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden Unternehmer 
sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmä-
ßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage.

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sach-
verständigen der Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung 
der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den Richtlinien für Zuwendungen 
für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und 
Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4.

§ 12
Überwachung

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grund-
stücksanschlüsse, Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen 
in Abständen von jeweils 10 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten 
durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen 
und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen; für Anlagen in Was-
serschutzgebieten bleiben die Festlegungen in der jeweiligen Schutzge-
bietsverordnung unberührt. Der Grundstückseigentümer hat dem Verband 
die Bestätigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss der Prüfung 
unaufgefordert vorzulegen. Festgestellte Mängel hat der Grundstücks-
eigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln 
ist innerhalb von zwei Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine 
Nachprüfung durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist für die 
Nachprüfung kann auf Antrag verlängert werden.

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen 
gelten die einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen.

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den 
Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässerungs-
anlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbehandlungsanlagen 
unverzüglich dem Verband anzuzeigen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Be-
schaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungs-
einrichtung zugeführt, kann der Verband den Einbau und den Betrieb von 
Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel ver-
zichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich 
vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung dem Verband vorgelegt 
werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Verband befugt, die Grundstücks-
entwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu ent-
nehmen sowie Messungen und Untersuchungen durchzuführen. Dasselbe 
gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der Ver-
band nicht selbst unterhält. Die Messschächte / Probenahmeschächte sind 
stets zugänglich zu halten und dürfen nicht verschlossen werden. Der Ver-
band kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu 
unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen 
anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und 
Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt der Verband aufgrund der 
Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 
der Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer zu unterhalten-
den Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist 
nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den Verband neu zu 
laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des 
Grundstücks.

§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässerungseinrichtung dienende 
Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige Abwasserbehand-
lungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grund-
stück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 
bleibt unberührt.

§ 14
Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser eingeleitet werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, be-
stimmt der Verband.

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder 
eingebracht werden, die

-  die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit be-
einträchtigen,

-  die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke 
gefährden oder beschädigen,

-  den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder 
beeinträchtigen,

-  die Schlammverwertung oder Schlammbehandlung erschweren können 
oder

-  sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, aus-
wirken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für

  1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, Benzol, Öl,
  2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
  3. radioaktive Stoffe,
  4.  Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in 

der Sammelkläranlage oder des Gewässers führen, Lösemittel,
  5.  Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder 

Dämpfe verbreiten können,
  6.  Grund-, Quell- und Niederschlagswasser, soweit der Verband hiervon 

nicht Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 5 zulässt,
  7.  feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, 

Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, 
Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten,

  8.  Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser 
aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächte-
reien, Molke,

  9.  Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbe-
handlungsanlagen und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Rege-
lungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme,

10.  Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, 
Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, 
fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich 
zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole.

       Ausgenommen sind

       -  unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in 
der Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicher-
weise anzutreffen sind;

       -  Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage 
zurückgehalten werden können und deren Einleitung der Verband 
in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

       -  Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 Wasserhaushalt-
gesetzes eingeleitet werden dürfen.

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

       -  von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der 
Sammelkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des 
Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird,

       -  das wärmer als +35 °C ist,
       -  das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 10,0 aufweist, 
       -  das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
       -  das als Kühlwasser benutzt worden ist,
       -  das die genehmigte Höchstzuflussmenge überschreitet,
       -  das höhere Konzentrationen an absetzbaren Stoffen sowie anorgani-

schen oder organischen Stoffen als nachstehend aufgeführt aufweist:

absetzbare Stoffe (bei einer Aufenthaltszeit von ½ Stunde)   10 ml/l
Antimon 0,5 mg/l
Arsen 0,5 mg/l
Blei 1 mg/l
Cadmium 0,5 mg/l
Chrom gesamt 1 mg/l
Chrom VI  0,2 mg/l
Cobalt 2 mg/l
Kupfer 1 mg/l
Nickel  1 mg/l
Quecksilber 0,05 mg/l
Silber 2 mg/l
Zink 5 mg/l
Zinn  5 mg/l
Cyanid (leicht freisetzbar) 1 mg/l
Fluorid 20 mg/l
Nitrit-Stickstoff 10 mg/l
Sulfid  2 mg/l
Sulfat 600 mg/l
Kohlenwasserstoff-Index 20 mg/l
Phenole 100 mg/l
Stickstoff aus Ammonium u. Ammoniak 150 mg/l
adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)   1 mg/l
schwerflüchtige lipophile Stoffe (u.a. verseifbare Öle, Fette)   100 mg/l
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 0,01 mg/l
Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)  0,5 mg/l

  Eine Verdünnung des Abwassers zur Einhaltung der Grenzwerte ist un-
zulässig. Für gefährliche Stoffe im Sinne von Abs. 2 Nr. 10, Kohlenwas-
serstoffe und Fette sind die genannten Grenzwerte auf die jeweiligen 
Abwasserteilströme zu beziehen. Alle anderen Grenzwerte sind vor der 
Einleitung in die öffentliche Kanalisation einzuhalten. 

12.  nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkes-
seln,
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